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Satzungs- und Verordnungsblatt 
der Stadt Memmingen SVBl 

Amtsblatt für die Stadt Memmingen 

 
 

 

Nr. 23 Memmingen, 03. September 2021 63. Jahrgang 
  
 
 

Datum Inhalt Seite 
 
 

 
 



 

Nachfolgende Bekanntmachung wird hiermit veröffentlicht: 
 
 

Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim 
 

Aufgebot einer Sparurkunde 
 

 
Das Sparkassenbuch zu  
  

Konto 3000408470 
  
ist abhanden gekommen und wurde gesperrt. 
  
Frau 
Ilse Beck 
Hege 5 
88142 Wasserburg 
  
beantragt das Aufgebot des genannten Sparkassenbuches. 
  
Rechte aus dieser Sparurkunde müssen von dem etwaigen Inhaber binnen drei Monaten geltend 
gemacht werden, andernfalls wird die Sparurkunde für kraftlos erklärt. 
  
  
Memmingen, 23.08.2021   
Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim 
D e r   V o r s t a n d 
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Nachfolgende Bekanntmachung wird hiermit veröffentlicht: 
 

 
Allgemeinverfügung nach § 6 Abs. 10 Satz 1 Düngeverordnung 

Vollzug der Verordnung über die Anwendung von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, 

Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln nach den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis 

beim Düngen 

 
vom 26. Mai 2017 (BGBl. I S. 1305), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 28. April 2020 (BGBl. I S. 

846) geändert worden ist 
 

Für die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft erlässt das Amt für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten Augsburg, Sachgebiet L2.3P (Landnutzung), gemäß § 6 Abs. 10 Satz 1 
Düngeverordnung folgende Allgemeinverfügung: 
 
Die Sperrfrist für die Ausbringung von Düngemitteln mit wesentlichen Gehalten an Stickstoff, 
ausgenommen Festmist von Huftieren oder Klauentieren oder Komposte, wird abweichend von § 6 
Abs. 8 Satz 1 Nr. 2 Düngeverordnung  
 
auf Grünland, Dauergrünland und Ackerland mit mehrjährigem Feldfutterbau bei einer Aussaat 
bis zum Ablauf des 15. Mai 2021 
 
wie folgt verschoben:  
 
für die Stadt Memmingen 
 
auf Flächen, die nicht durch § 1 Abs. 1 der Ausführungsverordnung zur Düngeverordnung (AVDüV) 
vom 22.12.2020 als mit Nitrat belastetet ausgewiesen wurden: 
 
vom 29. November 2021 bis einschließlich 28. Februar 2022 
 
auf Flächen, die durch § 1 Abs. 1 der Ausführungsverordnung zur Düngeverordnung (AVDüV) vom 
22.12.2020 als mit Nitrat belastetet ausgewiesen wurden (auf sog. „roten Flächen“): 
 
vom 29. Oktober 2021 bis einschließlich 28. Februar 2022 
 
Im Übrigen bleiben die Bestimmungen der Düngeverordnung unberührt. Dies gilt insbesondere für das 
Verbot, Düngemittel auf überschwemmten, wassergesättigten, gefrorenen oder mit Schnee bedeckten 
Boden auszubringen; sowie für die Einhaltung der N-Obergrenzen. 
 
Die Sperrfristen, die für die Flächen in Wasserschutzgebieten in der jeweils gültigen Fassung der 
Wasserschutzgebietsverordnung vorgegeben sind, sind weiter zu beachten. 
 
 
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg 
- Sachgebiet L2.3P- 
Stadtbergen, den 31.08.2021 
Franz Högg, Landwirtschaftsoberrat 
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Nachfolgende Bekanntmachung wird hiermit veröffentlicht: 
 
 
 

Bekanntmachung 

der Stadt Memmingen 

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 

und die Erteilung von Eintragungsscheinen 

für das Volksbegehren auf Abberufung des Landtags 

 

(Eintragungsfrist vom 14. bis 27. Oktober 2021) 

 

vom 1. September 2021 

 

1. Das Wählerverzeichnis für das Volksbegehren auf Abberufung des Landtags für die Stadt 

Memmingen wird am Freitag, 24.09., Montag, 27.09. und Dienstag, 28.09.2021 während der 

Dienststunden im Einwohnermelde- und Passamt, Verwaltungsgebäude Großzunft, Marktplatz 4, 

Erdgeschoss, Zimmer 1, 87700 Memmingen für Stimmberechtigte zur Einsicht bereit gehalten. 

Stimmberechtigte können die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer Person im 

Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten 

von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen können überprüft werden, wenn 

Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des 

Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der 

Daten von Stimmberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre nach dem 

Bundesmeldegesetz eingetragen ist. 

 

2. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt; die Einsicht ist durch ein 

Datensichtgerät möglich. 

 

3. Zur Eintragung in die Eintragungsliste für das Volksbegehren ist nur zugelassen, wer  

a) in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder  

b) einen Eintragungsschein hat 

und stimmberechtigt ist. 

Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann von Freitag, 24.09. bis 

spätestens Dienstag, 28.09.2021 schriftlich Einspruch einlegen.  
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Am Freitag, 24.09., Montag, 27.09. und Dienstag, 28.09.2021 kann der Einspruch auch durch 

Erklärung zur Niederschrift im Einwohnermelde- und Passamt, Verwaltungsgebäude Großzunft, 

Marktplatz 4, Erdgeschoss, Zimmer 1, 87700 Memmingen eingelegt werden. 

 

4. Wer einen Eintragungsschein hat, kann sich in die Eintragungsliste eines beliebigen 

Eintragungsraums in Bayern eintragen. 

Darüber hinaus können Stimmberechtigte, die während der gesamten Eintragungszeit wegen 

Krankheit oder körperlicher Behinderung nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der 

Lage sind, einen Eintragungsraum aufzusuchen, gem. Art. 69 Abs. 3 Satz 3 LWG auf dem 

Eintragungsschein eine Hilfsperson mit der Eintragung beauftragen. Das Vorliegen dieser 

Voraussetzungen ist auf dem Eintragungsschein eidesstattlich zu versichern. 

Briefliche Eintragung (Briefwahl) ist nicht möglich. 

 

5. Einen Eintragungsschein erhält auf Antrag, wer 

5.1 in das Wählerverzeichnis eingetragen und stimmberechtigt ist, 

5.2 nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen, aber stimmberechtigt ist und 

a) nachweist, dass er ohne Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis 

nach § 76 Abs. 1 i. V. m. § 15 Abs. 1 Landeswahlordnung (bis zum 23. September 2021) oder 

die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 76 Abs. 1 i. V. m. § 19 Abs. 1 

Landeswahlordnung (bis zum 28. September 2021) versäumt hat, 

b) dessen Stimmrecht erst nach Ablauf der Fristen nach § 76 Abs. 1 i. V. m. § 15 Abs. 1 oder § 19 

Abs. 1 Landeswahlordnung entstanden ist, 

c) dessen Stimmrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden ist und die Gemeinde von der 

Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses erfahren hat. 

 

6. Der Eintragungsschein kann bis zum Ende der Eintragungsfrist, 27.10.2021, 20:00 Uhr im 

Einwohnermelde- und Passamt, Verwaltungsgebäude Großzunft, Marktplatz 4, Erdgeschoss, 

Zimmer 1, 87700 Memmingen schriftlich, elektronisch (auch per Telefax, E-Mail) oder mündlich 

(nicht aber telefonisch) beantragt werden. 

 Stimmberechtigte mit Behinderungen können sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen 

Person bedienen.  

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 

nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. 
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7. Der Eintragungsschein wird übersandt oder amtlich überbracht. Versichert eine stimmberechtigte 

Person glaubhaft, dass ihr der beantragte Eintragungsschein nicht zugegangen ist, kann ihr bis 

zum Ende der Eintragungsfrist (27.10.2021, 20:00 Uhr) ein neuer Eintragungsschein erteilt werden. 

 

8. Der Eintragungsschein kann auch durch die stimmberechtigte Person persönlich abgeholt werden. 

An andere Personen kann der Eintragungsschein nur ausgehändigt werden, wenn die 

Berechtigung zur Empfangnahme durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht und einen amtlichen 

Ausweis nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Stimmberechtigte 

vertritt; dies hat sie der Gemeinde vor dem Empfang der Unterlagen schriftlich zu versichern. 

 

 

Memmingen, 1. September 2021 

STADT MEMMINGEN 

in Vertretung 

Margareta Böckh 

Zweite Bürgermeisterin 
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